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B. Verordnungen, Verfügungen und 
Bekanntmachungen der  

Bezirksregierung 
 
 
101 Anerkennung einer Stiftung            

(„Solinger Kunst-Stiftung“) 
 
Bezirksregierung 
21.13-St.1618 
 

Düsseldorf, den 4. März 2014 
 
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die  
 
  „Solinger Kunst-Stiftung“ 
 
mit Sitz in Solingen gemäß § 80 BGB in Verbin-
dung mit § 2 StiftG NRW anerkannt. Die Stiftung 
ist seit dem 15.11.2013 rechtsfähig. 

 
 
 

Abl. Bez. Ddf. 2014 S. 157 

 
 
 
 

102 Verlängerung der Abwicklung eines 
Öffentlich bestellten Vermessungsin-
genieurs (Dipl.-Ing. Bernd Weingart, 
Langenfeld) 

 
Bezirksregierung 
31.03.02-2412-0264 

 
Düsseldorf, den 28. Februar 2014 

 
Die Bestellung des Öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieurs  
 
                         Dipl.-Ing. Rolf Jäger 
                         Mettmanner Straße 31 
                         40721 Hilden 
 
zum Beauftragten zur Abwicklung der Geschäfte 
des ehemaligen ÖbVermIng Dipl.-Ing. Bernd 
Weingart wird bis zum 28.02.2015 verlängert. 
 
An die 
Kreise und 
kreisfreien Städte 
als Katasterbehörden 
des Regierungsbezirks 
 

Abl. Bez. Ddf. 2014 S. 157 
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C. Rechtsvorschriften  
und Bekanntmachungen anderer 

 Behörden und Dienststellen 
 
 
103 Allgemeinverfügung der Oberen 

Jagdbehörde 
 
Die Obere Jagdbehörde erlässt folgende 
 

Allgemeinverfügung 
 
I. Gemäß § 22 Abs. 14 Landesjagdgesetz Nord-
rhein-Westfalen (LJG-NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. Dezember 1994 (GV. 
NRW. 1995, S. 2; 1997, S. 56), zuletzt geändert 
durch Art. I des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 
(GV. NRW. S. 876), werden die Jagdausübungsbe-
rechtigten im Gebiet des Kreises Kleve für die Zeit 
vom 01.04.2014 bis zum 31.03.2016 von den Ver-
pflichtungen des § 22 Abs. 1 und Abs. 2 LJG-NRW 
entbunden. Die Entbindung gilt ausschließlich für 
die Abschussplanung für Rehwild. 
 
II. Diese Allgemeinverfügung erfolgt unter der 
Bedingung, dass der Jagdausübungsberechtigte und 
bei verpachteten Jagdbezirken der Verpächter der 
Entbindung nicht widerspricht. Ein Widerspruch ist 
schriftlich bei der zuständigen Unteren Jagdbehörde 
zu erheben. 
 
III. Diese Verfügung wird hiermit gemäß § 41 Ab-
satz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 12. November 
1999 (GV. NRW. 1999 S. 602), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2009 (GV. NRW. S.861), öffentlich bekannt ge-
macht. Sie wird am Tag nach der Bekanntmachung 
im Amtsblatt des Regierungsbezirks Düsseldorf 
wirksam. 
 
IV. Diese Verfügung kann beim Landesbetrieb 
Wald und Holz Nordrhein-Westfalen (Obere Jagd-
behörde), Schwannstraße 3, 40476 Düsseldorf, 
während der allgemeinen Geschäftszeiten in Raum 
127, 1. OG, eingesehen werden. 
 
Begründung 
 
I. 
Im Rahmen eines wissenschaftlichen Pilotprojekts 
wurde über sechs Jagdjahre in den Kreisen Höxter, 
Kleve, Warendorf, dem Rhein-Sieg-Kreis, der Stadt 
Bonn und dem Hochsauerlandkreis untersucht, wie 
sich eine Bejagung des Rehwildes ohne behördli-
chen Abschussplan auf den Rehwildbestand und die 
Wildschadenssituation auswirkt. 
 

Im Rahmen dieses Pilotprojektes wurden daher 
gem. § 22 Abs. 14 LJG-NRW die Jagdausübungs-
berechtigten für die Zeit vom 01.04.2008 bis zum 
31.03.2014 von den Verpflichtungen des § 22 Abs. 
1 und Abs. 2 LJG-NRW entbunden. Die Entbin-
dung galt ausschließlich für die Abschussplanung 
für Rehwild. 
 
Die wildbiologische Auswertung erfolgte durch die 
Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschaden-
verhütung. 
 
II. 
Gem. § 22 Abs. 1 LJG-NRW hat der Jagdaus-
übungsberechtigte der Unteren Jagdbehörde einen 
Abschussplan für Schalenwild, ausgenommen 
Schwarzwild, zahlenmäßig getrennt nach Wildarten 
und Geschlecht, bei männlichem Schalenwild auch 
nach Klassen, einzureichen. Der Abschussplan ist 
jeweils zum 1. April des Jahres, in dem der bisheri-
ge Abschussplan ausläuft, einzureichen. 
 
Nach § 22 Abs. 2 LJG-NRW wird der Abschuss-
plan für Rehwild mit einer Geltungsdauer von drei 
Jagdjahren bestätigt oder festgesetzt. Beim Ab-
schussplan für Rehwild ist in der Regel ein Drittel 
des Gesamtabschusses jährlich zu erfüllen. Abwei-
chungen bis zu 30 v.H. im einzelnen Jahr sind zu-
lässig, jedoch im Rahmen des Gesamtabschusses 
auszugleichen. 
 
Nach § 22 Abs. 14 LJG-NRW kann die Obere 
Jagdbehörde zu wissenschaftlichen, Lehr- und For-
schungszwecken für bestimmte Gebiete oder ein-
zelne Jagdbezirke befristete Ausnahmen von den 
Verpflichtungen nach den Absätzen 1 und 2 zulas-
sen, wenn dadurch eine Störung des biologischen 
Gleichgewichts oder eine Schädigung der Landes-
kultur nicht zu befürchten ist und die Jagdaus-
übungsberechtigten und bei verpachteten Jagdbe-
zirken die Verpächter zugestimmt haben. 
 
Die Entscheidung zu einem landesweiten Verzicht 
auf den behördlichen Abschussplan ist noch nicht 
getroffen. Zur Vervollständigung der Datenerfas-
sung und auch zur Erbringung des Nachweises, 
dass die Jägerschaft auch nach Abschluss des Ver-
suches die Konzeption eigenverantwortlich weiter-
führt, in den Kreisen Höxter, Kleve, Warendorf, im 
Rhein-Sieg-Kreis, in der Stadt Bonn und im Hoch-
sauerlandkreis das Pilotprojekt in einer Anwen-
dungsphase bis zum Jagdjahr 2015/16 fortgeführt.  
 
Hierzu ist es erforderlich, dass die Obere Jagdbe-
hörde die Jagdausübungsberechtigten von den Ver-
pflichtungen des § 22 Abs. 1 und 2 LJG-NRW 
entbindet. Eine Störung des biologischen Gleich-
gewichts oder eine Schädigung der Landeskultur ist 
nicht zu befürchten, zumal einer übermäßigen 
Vermehrung oder einer zu starken Reduktion des 
Rehwildes durch Anordnungen der Unteren Jagd-
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behörde nach § 27 oder nach § 21 Abs. 3 Bundes-
jagdgesetz entgegengetreten werden kann. 
 
Die Entbindung von der Verpflichtung, das Reh-
wild nach behördlichem Abschussplan zu jagen, 
gilt, solange der Jagdausübungsberechtigte oder 
Verpächter des Jagdbezirks/Reviers nicht wider-
sprochen hat. Diese Regelung ist erforderlich, da 
die Entbindung das Vertragsverhältnis zwischen 
Jagdausübungsberechtigtem und Verpächter berüh-
ren kann. 
 
Auf die Anlage zur Allgemeinverfügung der Obe-
ren Jagdbehörde vom 15.02.2008 wird inhaltlich 
verwiesen. Insbesondere ist die Forstliche Stellung-
nahme 2016 zu erstellen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Ver-
waltungsgericht in Düsseldorf, Bastionstraße 39, 
40213 Düsseldorf, schriftlich oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben 
werden. Die Klage ist zu richten gegen das Land 
Nordrhein-Westfalen, vertreten durch den Leiter 
des Landesbetriebes Wald und Holz NRW, 
Schwannstraße 3, 40476 Düsseldorf. 
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines Be-
vollmächtigten versäumt werden sollte, so würde 
dessen Verschulden dem Vollmachtgeber zuge-
rechnet werden. 
 
Düsseldorf, den 28.02.2014 
 
Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen 
- Obere Jagdbehörde - 
Im Auftrag 
Egbers 
 
 

Abl. Bez. Ddf. 2014 S. 158 
 

 

 

104 Auslegung des Entwurfes der Haus-
haltssatzung des Regionalverbandes 
Ruhr mit den Anlagen für das Haus-
haltsjahr 2014 

 
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit den Anlagen 
für das Haushaltsjahr 2014 liegt gem. § 80 Abs. 3 
Gemeindeordnung NW in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW,           
S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 7 des Geset-
zes vom 23. Oktober 2012 (GV.NRW, S. 474) 
 

ab Montag, dem 17.03.2014 
 

im Raum 026 des Dienstgebäudes Gutenbergstraße 
47 in Essen zu den Zeiten 
 
montags bis donnerstags 
 von 07:30 Uhr bis 15:30 Uhr 
freitags 
 von 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr 
 
öffentlich aus. 
 
Gegen den Entwurf können Einwohner (der Mit-
gliedskörperschaften) innerhalb einer Frist von 14 
Tagen mit Beginn am 17.03.2014 Einwendungen 
bei der Regionaldirektorin des Regionalverbandes 
Ruhr, Kronprinzenstraße 35, 45128 Essen erheben. 
 
Essen, den 03.März 2014 
 
Regionalverband Ruhr 
Die Regionaldirektorin 
Karola Geiß-Netthöfel 
 

 
 
 
 

Abl. Bez. Ddf. 2014 S. 159 

 
 
105 Bekanntmachung der Feststellung des 

Jahresabschlusses 2012 der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung RVR 
Ruhr Grün des Regionalverbandes 
Ruhr 

 
Gemäß § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
von Art. 16 Ges. vom 16.11.2004 (GV. NRW. 
S.644, 671, ber. 2005 S. 15) wird die Feststellung 
des Jahresabschlusses der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung RVR Ruhr Grün für das Wirtschafts-
jahr 2012 wie folgt bekannt gemacht: 
 
1. Feststellung durch die Verbandsversammlung 
 
Die Verbandsversammlung hat in der Sitzung am 
13. Dezember 2013 den Lagebericht und den Jah-
resabschluss zum 31.12.2012 der eigenbetriebsähn-
lichen Einrichtung RVR Ruhr Grün 
 
-  mit einer Bilanzsumme von 24.596.943,52 € 
-  mit einem Eigenkapital von 6.992.790,25 € 
-  mit einem Verlustausgleich von 11.512.213,45 € 
 und einem Zuschuss in das eigene Vermögen 
 RVR Ruhr Grün von 336.670,93 € durch den 
 RVR 
- und einem Jahresüberschuss von 207.982,03 € 
 
festgestellt. 
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2. Abschließender Vermerk der Gemeindeprü-
fungsanstalt Nordrhein-Westfalen: 
 
Die GPA NRW ist gemäß§ 106 GO NRW gesetzli-
cher Abschlussprüfer des Betriebes RVR Ruhr 
Grün. Zur Durchführung der Jahresabschlussprü-
fung zum 31.12.2012 hat sie sich der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Märkische Revision GmbH, 
Essen, bedient. 
 
Diese hat mit Datum vom 28.10.2013 den nachfol-
gend dargestellten uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt. 
 
"Wir haben den Jahresabschluss für das Haushalts-
jahr 2012 nach der Gemeindeordnung NRW und 
der Gemeindehaushaltsverordnung NRW - beste-
hend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrech-
nung, Teilrechnungen sowie Anhang - unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung RVR Ruhr 
Grün, Essen, für das zum 31 . Dezember 2012 
endende Haushaltsjahr geprüft. Die Buchführung 
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lage-
bericht nach den Vorschriften der Gemeindeord-
nung NRW und der Gemeindehaushaltsverordnung 
NRW sowie den ergänzenden Regelungen der Sat-
zung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter der Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es, 
auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, 
des Inventars und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach            
§§ 101 ff. GO NRW unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist 
die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Dar-
stellung des durch den Jahresabschluss unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes 
der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzla-
ge wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicher-
heit erkannt werden. 
 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden 
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Ein-
richtung sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbe-
zogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Inventar, Jahres-
abschluss und Lagebericht überwiegend auf der 
Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung um-
fasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 

und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen ge-
führt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung RVR Ruhr Grün, 
Essen. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Einrichtung und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar." 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision 
GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu 
folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers 
wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung 
gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung 
der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und 
prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist 
aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich. 
 
Herne, den 30. Januar 2014 
 
GPA NRW 
Im Auftrag 
Helga Giesen 
 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das 
Wirtschaftsjahr 2012 werden bis zur Feststellung 
des folgenden Jahresabschlusses im Gebäude des 
Regionalverbandes Ruhr, Gutenbergstraße 47, 
45128 Essen, Zimmer Nr. 303, während der Dienst-
stunden zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
Essen, den 10. Februar 2014 
 
Karola Geiß-Netthöfel  
Regionaldirektorin 
Regionalverband Ruhr 
 

 
 
 
 
 

Abl. Bez. Ddf. 2014 S. 159 
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106 Bekanntmachung der Feststellung des 
Jahresabschlusses 2012 der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung RVR 
Route der Industriekultur des Regio-
nalverbandes Ruhr 
 

Gemäß § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
von Art. 16 Ges. vom 16.11.2004 (GV. NRW. 
S.644) wird die Feststellung des Jahresabschlusses 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung RVR Route 
der Industriekultur für das Wirtschaftsjahr 2012 wie 
folgt bekannt gemacht: 
 
1. Feststellung durch die Verbandsversammlung 
 
Die Verbandsversammlung hat am 05. Juli 2013 
den Lagebericht und den Jahresabschluss zum 
31.12.2012 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
RVR Route der Industriekultur 
  
- mit einer Bilanzsumme von 4.972.827,32 € 
- mit einem Eigenkapital von 35.457,27 € 
- mit einem Verlustausgleich von 1.443.027,33 €, 
 einem Investitionskostenzuschuss von  
 449.815,75 € durch den RVR 
 
festgestellt. 
 
2. Abschließender Vermerk der Gemeindeprü-
fungsanstalt Nordrhein-Westfalen: 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetz-
licher Abschlussprüfer des Betriebes RVR – Route 
der Industriekultur. Zur Durchführung der Jahres-
abschlussprüfung zum 31 .12.2012 hat sie sich der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG, Essen, 
bedient. 
 
Diese hat mit Datum vom 30.04.2013 den nachfol-
gend dargestellten uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt. 
 
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus 
Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie An-
hang - unter Einbeziehung der Buchführung und 
den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung RVR - Route der Industriekultur, Essen, 
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 
31 . Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und 
die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebe-
richt nach den Vorschriften der Gemeindeordnung 
NRW und der Gemeindehaushaltsverordnung NRW 
liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Unsere Aufga-
be ist es, auf der Grundlage der von uns durchge-
führten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung und 
über den Lagebericht abzugeben. 

 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach         
§ 106 Abs. 1 GO NRW und§ 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzu-
führen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich 
auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungs-
handlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbe-
zogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 
und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die 
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrund-
sätze und der wesentlichen Einschätzungen der 
Betriebsleitung sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen ge-
führt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens, 
Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähn-
lichen Einrichtung und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar." 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft BDO AG ausgewertet 
und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchge-
führt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers 
wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung 
gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung 
der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und 
prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist 
aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich. 
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Herne, den 16. Dezember 2013 
 
GPA NRW 
Im Auftrag 
Helga Giesen 
 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das 
Wirtschaftsjahr 2012 werden bis zur Feststellung 
des Jahresabschlusses 2013 im Gebäude des RVR 
Route der Industriekultur, Gutenbergstr. 47, 45128 
Essen, Zimmer Nr. 226 während der Dienststunden 
zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
Essen, den 12. Februar 2014 
 
Karola Geiß-Netthöfel  
Regionaldirektorin 
Regionalverband Ruhr 

 

 

Abl. Bez. Ddf. 2014 S. 161 
 

 

107 Aufgebot für ein Sparkassenbuch  
(Nr. 3221011228) 

 
Es wird das Aufgebot für das Sparkassenbuch Nr. 
3221011228 beantragt. Der Inhaber der Urkunde 
wird aufgefordert, spätestens bis zum 21.05.2014 
seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzule-
gen. Widrigenfalls erfolgt die Kraftloserklärung der 
Urkunde. 
 
Solingen, den 21. Februar 2014 
 
Stadt-Sparkasse Solingen 
Der Vorstand 
 
 
 

Abl. Bez. Ddf. 2014 S. 162 
 

 

108 Aufgebot für ein Sparkassenbuch      
(Nr. 3220713782) 
 

Es wird das Aufgebot für das Sparkassenbuch Nr. 
3220713782 beantragt. Der Inhaber der Urkunde 
wird aufgefordert, spätestens bis zum 21.05.2014 
seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzule-
gen. Widrigenfalls erfolgt die Kraftloserklärung der 
Urkunde. 
 
Solingen, den 21. Februar 2014 
 
Stadt-Sparkasse Solingen 
Der Vorstand 
 

Abl. Bez. Ddf. 2014 S. 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 163 



 164 

Veröffentlichungsersuche für das Amtsblatt und den Öffentlichen Anzeiger – Beilage zum Amtsblatt – sind nur an die  
Bezirksregierung – Amtsblattverwaltung – in 40474 Düsseldorf zu richten. 

Das Amtsblatt mit dem Öffentlichen Anzeiger erscheint wöchentlich 
  

Redaktionsschluss: Mittwoch der Vorwoche 10.00 Uhr. 
 

Laufender Bezug nur im Abonnement. Bezugspreis jährlich 25,00 € zzgl. Versandkosten jährlich 51,00 €. 
 

Einrückungsgebühr für die zweispaltige Zeile oder deren Raum 1,00 €.  
Für das Belegblatt werden 1,00 € zzgl. 1,45 € Versandkosten erhoben.  

Bezug von Einzellieferungen: 2,00 € zzgl. 1,45 € Versandkosten, werden zum Jahresende per Rechnung ausgewiesen. 
 

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten. 
 

Abonnementsbestellungen und -kündigungen wie folgt: 
Zum 30.06. eines Jahres – Eingang bis 01.04. 
Zum 31.12. eines Jahres – Eingang bis 01.10. 

 
Bezug durch die Bezirksregierung Düsseldorf 

Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf, 
Auskunft erteilt Frau Feil, Tel: 0211-475-2644 

Email: amtsblatt@brd.nrw.de 
 

Adressänderungen, Kündigungen etc. ausschließlich an die Bezirksregierung Düsseldorf 
Druck, Vertrieb und Herausgeber: Bezirksregierung Düsseldorf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Amtsblatt 

für den Regierungsbezirk Düsseldorf 

Bezirksregierung Düsseldorf 

40470 Düsseldorf 

 


